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Immatrikulationsordnung 

der Universität Potsdam 

 

Vom 21. November 2018 

 

i.d.F. der Zweiten Satzung zur Ände-

rung der Immatrikulationsordnung  

der Universität Potsdam 

 

- Lesefassung - 

 

Vom 15. März 20231 
 

Der Senat der Universität Potsdam hat gemäß § 14 

Abs. 8 i.V.m. § 64 Abs. 2 Nr. 2 des Brandenburgi-

sches Hochschulgesetz (BbgHG) vom 28. April 

2014 (GVBl.I/14, [Nr. 18]) zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 20. September 2018 

(GVBl.I/18, [Nr. 21], S.2) i.V.m. Art. 14 Abs. 1 Nr. 

2 der Grundordnung der Universität Potsdam vom 

17. Dezember 2009 (AmBek. UP Nr. 4/2010 S. 60), 

zuletzt geändert durch die Fünfte Satzung zur Ände-

rung zur Grundordnung der Universität Potsdam 

(GrundO) vom 21. Februar 2018 (AmBek. UP Nr. 

11/2018 S. 634) am 21. November 2018 folgende 

Immatrikulationsordnung als Satzung erlassen:2 
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1 Genehmigt durch den Präsidenten der Universität Potsdam 
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 Regelfall Immatrikulation in einen Studien-

gang 

 

§ 1  Immatrikulation (Rechtsfolgen und Vo-

raussetzungen) 

 

(1) Eine Studienbewerberin bzw. ein Studienbewer-

ber (Bewerberin bzw. Bewerber) wird auf Antrag 

mit der Immatrikulation gemäß § 14 Abs. 1 BbgHG 

als Studierende bzw. Studierender Mitglied der Uni-

versität Potsdam. Die Immatrikulation erfolgt mit 

Ausnahme der Fälle nach §§ 8, 18 und 19 dieser Ord-

nung nur für einen Studiengang. Ein Studiengang ist 

ein durch Studien- und Prüfungsordnung geregeltes, 

auf einen bestimmten berufsqualifizierenden Ab-

schluss gerichtetes Studium eines Studienfaches o-

der mehrerer Studienfächer (Kombinationsstudien-

gang). 

 

(2) Die Immatrikulation in einen Studiengang setzt 

voraus, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber 

1. die nach § 9 BbgHG oder nach aufgrund von 

§ 9 BbgHG erlassenen Satzungen der Univer-

sität Potsdam für den gewählten Studiengang 

jeweils erforderliche Qualifikation bzw. Zu-

gangsvoraussetzungen nachweist, 

2. ggf. die aufgrund von anderen Satzungen der 

Universität Potsdam geforderten erforderli-

chen weiteren Nachweise erbringt, 

3. für einen Studiengang mit Zulassungsbe-

schränkung zugelassen worden ist, 

4. neben einem als gleichwertig anerkannten aus-

ländischen Vorbildungsnachweis auch den 

Nachweis der für den Studiengang erforderli-

chen Sprachkenntnisse nach Absatz 3 erbringt, 

5. keine Immatrikulationshindernisse aufweist, 

6. einen form- sowie fristgerechten und vollstän-

digen Antrag nach § 2 gestellt hat, 

7. Gebühren nach § 5 Abs. 4 Satz 1 BbgHG und 

§ 14 Abs. 2 BbgHG sowie die Beiträge nach 

§ 16 Abs. 4 BbgHG und § 81 Abs. 1 Nr. 3 

BbgHG innerhalb der gesetzten Frist vollstän-

dig, unabhängig vom Tag der Wirksamkeit der 

Immatrikulation nach Satz 2 entrichtet hat und 

8. eine elektronische Meldung der gesetzlichen 

Krankenkasse über den Versicherungsstatus 

2 Genehmigt durch den Präsidenten der Universität Potsdam 
am 10. Dezember 2018. 
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für das Antragssemester entsprechend der ge-

setzlichen Regelung nachweist. 

Die Immatrikulation wird mit dem Tag des vollstän-

digen Vorliegens aller Voraussetzungen wirksam.  

 

(3) Bewerberinnen bzw. Bewerber müssen erforder-

liche Sprachkenntnisse in der Lehr- und Prüfungs-

sprache des gewählten Studienganges nachweisen. 2 

Lehr- und Prüfungssprache in grundständigen Studi-

engängen ist Deutsch. 3 Der Nachweis über die er-

forderlichen deutschen Sprachkenntnisse setzt eine 

Bescheinigung der Sprache Deutsch auf der Stufe C1 

des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 

voraus. 4 Dieser Nachweis erfolgt durch die Deut-

sche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 

(DSH, mindestens DSH-2, mit gültiger Registrie-

rung bei der Hochschulrektorenkonferenz) oder ei-

nen gleichwertigen Nachweis deutscher Sprach-

kenntnisse zum DSH-2-Nachweis; welche Sprach-

nachweise als gleichwertig anerkannt werden, wird 

in geeigneter Form veröffentlicht. In grundständigen 

Studiengängen kann die Studien- und Prüfungsord-

nung in begründeten Fällen ein geringeres Sprachni-

veau der Sprache Deutsch festlegen, welches die 

Stufe B2 des Europäischen Referenzrahmens für 

Sprachen nicht unterschreiten sollte. Ein solcher be-

gründeter Fall liegt insbesondere dann vor, wenn der 

Studiengang ein multinationaler Studiengang oder 

die Lehr- und Prüfungssprache nicht ausschließlich 

Deutsch ist. Mit welchen Nachweisen Sprachkennt-

nisse der Stufe B2 nachgewiesen werden können, 

wird in geeigneter Form veröffentlicht. In Masterstu-

diengängen ist die Lehr- und Prüfungssprache 

grundsätzlich Deutsch, es sei denn, die jeweiligen 

Studien- und Prüfungsordnungen regeln Abwei-

chendes; es gilt § 4 Abs. 4 und 5 Zulassungsordnung 

(ZulO).  

 

(4) Die Immatrikulation erfolgt in das erste Fachse-

mester des gewählten Studienganges bzw. des jewei-

ligen Studienfaches, außer in den Fällen, in denen 

die Einstufung in ein höheres Fachsemester vorge-

nommen wurde (Absatz 5). 

 

(5) War oder ist eine Bewerberin bzw. ein Bewerber 

in einem verwandten Studiengang bereits immatri-

kuliert, muss der jeweils zuständige Prüfungsaus-

schuss auf Antrag über die Feststellung von anre-

chenbaren Studienzeiten (Einstufung) entscheiden. 

Die Bewerberin bzw. der Bewerber wird nach Ent-

scheidung des zuständigen Prüfungsausschusses 

über das Einstufungssemester im ersten oder ent-

sprechend höheren Fachsemester des Studienganges 

bzw. Studienfaches eingeschrieben. Der Prüfungs-

ausschuss stellt bei der Einstufung fest, ob die Vo-

raussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 7 vorliegen. Bei zu-

lassungsbeschränkten Studiengängen ist die Einstu-

fung bereits zum Zulassungsverfahren nachzuwei-

sen. Der zuständige Prüfungsausschuss entscheidet 

über einen Widerspruch gegen eine Einstufungsent-

scheidung. Die Immatrikulation in ein Fachsemester 

nach Einstufung ist nur möglich, wenn für dieses 

Fachsemester ein Lehrangebot existiert und die Be-

werberin bzw. der Bewerber die Zugangsvorausset-

zungen nach Absatz 2 erfüllt. 

 

(6) War eine Bewerberin bzw. ein Bewerber für den-

selben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbe-

reich der Gesetze der deutschen Bundesländer be-

reits immatrikuliert, wird sie bzw. er für das nächst-

höhere Fachsemester immatrikuliert. In zulassungs-

beschränkten Studiengängen gilt im der Immatriku-

lation vorgelagerten Zulassungsverfahren nach 

BbgHZG Abs. 5 Satz 1 entsprechend; für die Durch-

führung des Zulassungsverfahrens ist abweichend 

von Satz 1 das Einstufungssemester maßgeblich.  

 

(7) War eine Bewerberin bzw. ein Bewerber an der 

Universität Potsdam immatrikuliert und wird im 

gleichen Studiengang nach einer Unterbrechung er-

neut eingeschrieben, wird sie bzw. er, unabhängig 

von der Einstufungsentscheidung des jeweils zustän-

digen Prüfungsausschusses für das nächsthöhere 

Fachsemester immatrikuliert.  

 

(8) Bewerberinnen bzw. Bewerber für einen Master-

studiengang, der nicht weiterbildend ist, können ab-

weichend von Abs. 2 i.V.m. § 9 Abs. 5 BbgHG vor-

läufig immatrikuliert werden, ohne einen ersten be-

rufsqualifizierenden Abschluss nachzuweisen, wenn 

sie belegen, dass die für den ersten berufsqualifizie-

renden Hochschulabschluss erforderlichen Leistun-

gen erbracht oder der Hochschule vorgelegt sind und 

sonstige Versagungsgründe für die Immatrikulation 

nicht vorliegen. Spätestens bis zum Ende des ersten 

Fachsemesters (31.03. bzw. 30.09.) ist der Nachweis 

über den ersten berufsqualifizierenden Hochschul-

abschluss, der zum Zugang zum Masterstudium be-

rechtigt, (Zeugnis und Abschlussurkunde) vorzuwei-

sen. Näheres zu den formalen Anforderungen an den 

Nachweis wird auf den Internetseiten der Universität 

Potsdam veröffentlicht.  Wird der Nachweis nicht er-

bracht, so entfällt die Immatrikulation rückwirkend 

und gilt als von Anfang an nicht vorgenommen. 

 

 

§ 2  Frist und Form der Anträge auf Immat-

rikulation 

 

(1) Anträge auf Immatrikulation sind elektronisch 

über das hierfür von der Universität zur Verfügung 

gestellte elektronische Portal für die Bewerbung und 

Immatrikulation zu stellen. Die Universität kann zu-

sätzlich festlegen, dass der Antrag schriftlich zu stel-

len ist. Diese Festlegung ist bis zum Beginn der Im-

matrikulationsfrist auf den Internetseiten der Univer-

sität Potsdam zu veröffentlichen. 

 

(2) Für Studiengänge mit Zulassungsbeschränkun-

gen ergeben sich die Immatrikulationsfristen und 

mögliche Fristen zur Vervollständigung fristgemäß 

eingegangener Anträge aus den Bescheiden über die 

Zulassung zu einem Studiengang.  
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(3) In Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkung 

gelten als Fristen zur Beantragung der Immatrikula-

tion für 

a)  grundständige Studiengänge (z. B. Bachelor)  

- zum Wintersemester: 15.08. - 15.09.  

- zum Sommersemester: 15.02. - 15.03.;  

 die Vervollständigung fristgemäß eingegange-

ner Anträge auf Immatrikulation in grundstän-

dige Studiengänge um beizufügende Nach-

weise nach Absatz 5 ist bis zum 30.09. (Win-

tersemester) bzw. 31.03. (Sommersemester) 

möglich. In begründeten Ausnahmefällen kann 

der Bewerberin bzw. dem Bewerber auf An-

trag, der neben dem Immatrikulationsantrag in-

nerhalb der Frist zur Immatrikulation vorliegen 

muss, eine angemessene Nachfrist eingeräumt 

werden, die mit Ausnahme der Fälle des Ab-

satz 2 

- zum Wintersemester nicht über den 20.10. 

und 

- zum Sommersemester nicht über den 

20.04.;  

hinaus zu bemessen ist, 

b)  weiterführende Studiengänge (z. B. Master) 

- zum Wintersemester: 15.08. - 15.10.  

- zum Sommersemester: 15.02. - 15.04.;  

die Vervollständigung fristgemäß eingegange-

ner Anträge auf Immatrikulation in Masterstu-

diengänge um beizufügende Nachweise nach 

Absatz 5 ist bis zum 20.10. (Wintersemester) 

bzw. 20.04. (Sommersemester) möglich.  

Die genannten Fristen sind Ausschlussfristen. Zu-

gangsvoraussetzungen müssen bereits bis zum Ende 

der Antragsfristen erfüllt sein, Nachweise hierüber 

können aber noch im Vervollständigungszeitraum 

nachgereicht werden.  

 

(4) Für bereits immatrikulierte Studierende, die ei-

nen anderen Studiengang aufnehmen, gilt abwei-

chend § 11. 

 

(5) Mit dem Antrag auf Immatrikulation nach Absatz 

1 sind über das elektronische Portal für die Bewer-

bung und Immatrikulation in elektronischer Form 

beizufügen: 

1. der Nachweis über die Zugangsberechtigung 

nach § 9 BbgHG für den gewählten Studien-

gang; ausländischen Zeugnissen ist eine deut-

sche oder englische Übersetzung auf Kosten 

der Antragstellerin bzw. des Antragstellers bei-

zufügen, deren Richtigkeit durch hierzu be-

fugte und beeidigte Personen beglaubigt ist, 

ggf. zzgl. eines Nachweises über die Anerken-

nung der Gleichwertigkeit durch eine hierfür 

bestimmte Stelle; bei einer Beantragung für ein 

weiterführendes Studium ist zusätzlich der 

Nachweis über die Hochschulzugangsberechti-

gung nach § 9 Abs. 1 bis 4 BbgHG vorzuwei-

sen, 

2. sofern in dem gewählten Masterstudiengang 

Zulassungs- bzw. Zugangsbeschränkungen be-

stehen ein Nachweis des Zulassungsbescheides 

sowie ggf. die Bestätigung der fristgerechten 

Annahme der Zulassung bei zulassungsbe-

schränkten Studiengängen durch die für das 

Verfahren zuständige Stelle, 

3. Nachweise über das bisherige Studium: 

a) Exmatrikulationsbescheid(e)s der zuletzt 

besuchten deutschen Hochschule(n) mit 

Angabe des Studienganges und der Hoch-

schulsemester mit Ausnahme der Fälle 

nach § 8 (Parallelstudium);  

b) Dokumente über bisherige Studienab-

schlüsse (Zeugnis und Abschlussurkunde);  

c) Dokumente zum lückenlosen Nachweis der 

bisherigen Studienzeiten mit Angabe des 

Studiengangs und der Fachsemester, z.B. 

Studienverlaufsbescheinigungen, Studien-

bescheinigungen oder Exmatrikulationsbe-

scheinigungen;  

4. ggf. die Einstufung in das beantragte Fachse-

mester durch den hierfür zuständigen Prü-

fungsausschuss (vgl. § 2 Abs. 5), der Antrag 

auf Immatrikulation muss einer getroffenen 

Einstufungsentscheidung entsprechen, 

5. ein biometrisches Passfoto, 

6. ein Nachweis über besondere Zugangsvoraus-

setzungen, sofern sie in gesetzlichen oder sat-

zungsrechtlichen Regelungen für das Studium 

vorgesehen werden (vgl. § 1 Abs. 2), soweit 

diese nicht bereits durch einen Zulassungsbe-

scheid für einen Masterstudiengang nach Nr. 3 

nachgewiesen werden, 

7. von Bewerberinnen bzw. Bewerbern, die nicht 

Deutsche sind und die ihre Hochschulzugangs-

berechtigung nicht in Deutschland erworben 

haben: der Nachweis ausreichender Kenntnisse 

in der deutschen Sprache gemäß § § 1 Abs. 3, 

8. ggf. ein Nachweis in einer durch die fachspe-

zifischen Regelungen für einen Studiengang 

vorgegebenen anderen Sprache nach § 1 

Abs. 3, soweit der Nachweis der anderen Spra-

che nicht bereits in einem Zulassungsverfahren 

festgestellt wurde, 

9. ein Beleg eines amtlichen Identitätsnachwei-

ses, 

10. wenn der Antrag nicht von der Antragstellerin 

bzw. vom Antragsteller gestellt wird, eine 

Vollmacht mit Beleg eines amtlichen Identi-

tätsnachweises der bzw. des Bevollmächtigten, 

bei minderjährigen Bewerberinnen bzw. Be-

werbern unter 16 Jahren eine durch die Erzie-

hungsberechtigten unterzeichnete Generalein-

willigung (Muster im Anhang), 

11. ein vollständiger tabellarischer Lebenslauf ab 

dem 16. Lebensjahr, 

12. im Falle einer Beantragung der vorläufigen Im-

matrikulation in einen Masterstudiengang die 

Erklärung über die Erbringung und Vorlage 

(Abgabe) aller abschlussrelevanten Leistungen 

inkl. Bestätigung der Hochschule. 

Die Universität kann festlegen, dass die benannten 

Unterlagen und Nachweise in physischer Form vor-

zulegen sind. Diese Festlegung ist bis zum Beginn 
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der Immatrikulationsfrist auf den Internetseiten der 

Universität Potsdam zu veröffentlichen, 

 

(6) Mit dem Antrag auf Immatrikulation ist zu erklä-

ren, dass  

a) die in dem gewählten Studiengang oder Stu-

dienfach vorgeschriebenen Leistungsnach-

weise oder Prüfungen an einer Hochschule im 

Geltungsbereich der Gesetze der deutschen 

Bundesländer nicht endgültig nicht bestanden 

oder der Prüfungsanspruch verloren wurde, 

b) aufgrund eines Ordnungsverfahrens kein Aus-

schluss vom Studium an einer anderen Hoch-

schule erfolgte bzw. ein solches Verfahren 

nicht eröffnet ist, 

c) rechtzeitig von allen für das Studium geltenden 

Studien- und Prüfungsordnungen und Satzun-

gen Kenntnis genommen wird und diese aner-

kannt und beachtet werden. 

 

 

§ 3 E-Mail-Account und Potsdamer Univer-

sitätschipkarte 
 

(1) Mit der Immatrikulation wird für die Studierende 

bzw. den Studierenden ein personenbezogener E-

Mail-Account erstellt. Die Studierende bzw. der Stu-

dierende ist verpflichtet, den E-Mail-Account umge-

hend nach erfolgter Immatrikulation zu aktivieren 

und hat dafür Sorge zu tragen, dass sie bzw. ihn In-

formationen über diesen Kommunikationsweg je-

derzeit erreichen. Weiterhin ist die Studierende bzw. 

der Studierende verpflichtet, das elektronische Cam-

pusmanagementsystem zur Studienorganisation zu 

nutzen. 

 

(2) Die Studierende bzw. der Studierende erhält nach 

vollzogener Immatrikulation einen Studierendenaus-

weis in Form einer Chipkarte (Potsdamer Universi-

tätschipkarte (PUCK)). Sie dient zur Authentifizie-

rung und Autorisierung als Studierende bzw. Studie-

render bei allen Einrichtungen der Universität Pots-

dam und anderen Einrichtungen (Ausweisfunktion). 

Für die Ausweisfunktion sind auf der PUCK fol-

gende Sichtmerkmale dargestellt: Matrikelnummer, 

Vorname, Nachname, Passfoto, ein Gültigkeitsver-

merk und Ausweisnummer. Eine Ergänzung weite-

rer Merkmale ist möglich. 

 

(3) Die PUCK ist Eigentum der Universität Potsdam. 

 

(4) Die Geltungsdauer und die sich daraus ergebende 

Nutzung der PUCK ist an die Dauer der Einschrei-

bung an der Universität Potsdam gebunden. 

 

(5) Neben der Funktion als Studierendenausweis 

kann die PUCK weitere Funktionen beinhalten, die 

in geeigneter Form hochschulöffentlich bekannt ge-

geben werden. 

 

(6) Bei Verlust oder Diebstahl der PUCK muss un-

verzüglich deren Sperrung veranlasst werden. Eine 

Sperrung ist ausschließlich über die PUCK-Service-

stelle möglich. Die Universität Potsdam haftet nicht 

für Schäden, die durch den Verlust der PUCK ent-

standen sind.  

 

(7) Zur Ausstellung einer neuen PUCK ist mit der 

PUCK-Servicestelle kurzfristig Kontakt aufzuneh-

men, damit eine Neuausstellung erfolgen kann.  

 

(8) Die Studierende bzw. der Studierende haftet ge-

genüber der Universität Potsdam bzw. Dritten für 

Schäden, die aus Verlust oder Missbrauch bzw. un-

sachgemäßem Gebrauch der PUCK entstehen. 

 

(9) Auf der PUCK werden personenbezogene Daten 

gemäß § 14 Abs. 8 BbgHG gespeichert, die für die 

vorgesehenen Verwendungszwecke der PUCK not-

wendig sind und nur für diese genutzt werden. 

 

 

§ 4 Versagung der Immatrikulation 

 

(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 

1. die Bewerberin bzw. der Bewerber für einen 

zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zu-

gelassen worden ist, 

2. die Antragstellung für ein anderes als das im 

Zulassungsbescheid bzw. im Einstufungsbe-

scheid angegebene Fachsemester erfolgt, 

3. die Bewerberin bzw. der Bewerber bereits an 

einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, 

und die Voraussetzungen des § 8 dieser Ord-

nung nicht gegeben sind, 

4. die Bewerberin bzw. der Bewerber die Immat-

rikulation durch Zwang, arglistige Täuschung 

oder Bestechung herbeizuführen versucht, 

5. die Bewerberin bzw. der Bewerber die im je-

weiligen Semester zu zahlenden Gebühren 

nach § 5 Abs. 4 Satz 1, § 14 Abs. 2 BbgHG 

und Beiträge nach § 16 Abs. 4, § 81 Abs. 1 Nr. 

3 BbgHG nicht entrichtet hat, 

6. die Bewerberin bzw. der Bewerber keine elekt-

ronische Meldung der gesetzlichen Kranken-

kasse über den Versicherungsstatus für das An-

tragssemester entsprechend der gesetzlichen 

Regelung nachweist,   

7. die Bewerberin bzw. der Bewerber die in dem 

gewählten Studiengang vorgeschriebenen 

Leistungsnachweise oder Prüfungen endgültig 

nicht bestanden oder nach den Bestimmungen, 

die für ihr bzw. sein Studium maßgebend sind, 

den Prüfungsanspruch verloren hat, 

8. die Bewerberin bzw. der Bewerber vom Stu-

dium an einer anderen Hochschule im Wege 

eines Ordnungsverfahrens ausgeschlossen 

worden ist. 

 

(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn:  

1. die Bewerberin bzw. der Bewerber die für die 

Immatrikulation vorgeschriebenen Fristen und 

Formen nach § 2 nicht eingehalten hat, 
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2. die Bewerberin bzw. der Bewerber bei der Im-

matrikulation unwahrheitsgemäße oder unvoll-

ständige Angaben gemacht hat, 

3. bei der Einführung oder Aufhebung eines Stu-

dienganges die Immatrikulation für bestimmte 

Fachsemester ausgeschlossen ist.  

 

 

§ 5 Widerruf der Immatrikulation auf An-

trag 
 

(1) Eine Studierende bzw. ein Studierender hat die 

Möglichkeit, innerhalb von einem Monat nach Se-

mesterbeginn den Antrag auf Immatrikulation zu-

rückzunehmen. In diesem Fall gilt die Immatrikula-

tion als von Anfang an nicht vorgenommen. Formale 

Anforderungen an die Rücknahme werden auf den 

Internetseiten der Universität Potsdam veröffent-

licht.  

 

(2) Parallel zur Antragstellung ist der Studierenden-

ausweis einzureichen.  

 

 

§ 6  Rücknahme und Widerruf der Immatri-

kulation  

 

(1) Die Immatrikulation wird seitens der Universität 

Potsdam zurückgenommen, wenn 

1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige 

Täuschung oder Bestechung herbeigeführt 

wurde, 

2. in einem Studiengang mit Zulassungsbe-

schränkung die Rücknahme des Zulassungsbe-

scheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar 

ist. 

Im Übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften des 

Brandenburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes.  

 

(2) Die Immatrikulation kann seitens der Universität 

Potsdam widerrufen werden, wenn sich nachträglich 

Immatrikulationshindernisse gemäß § 4 herausstel-

len, bei deren Bekanntsein die Immatrikulation hätte 

versagt werden müssen. 

 

 

§ 7 Teilzeitstudium 

  

(1) Bestimmungen zum Teilzeitstudium werden in 

der Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an 

der Universität Potsdam in der jeweils geltenden 

Fassung getroffen.  

 

(2) Für Teilzeitstudierende gelten die Regelungen 

dieser Ordnung entsprechend. 

 

 

§ 8  Parallelstudium/Doppelstudium 
 

(1) Ein Parallelstudium liegt vor, wenn eine Studie-

rende bzw. ein Studierender, die bzw. der bereits an 

einer anderen Hochschule im Geltungsbereich der 

Gesetze der Hochschulen der deutschen Bundeslän-

der immatrikuliert ist, an der Universität Potsdam in 

einem weiteren Studiengang immatrikuliert wird. 

Ein Doppelstudium liegt vor, wenn eine Studierende 

bzw. ein Studierender, die bzw. der bereits in einem 

Studiengang an der Universität Potsdam immatriku-

liert ist, an der Universität Potsdam in einem weite-

ren Studiengang immatrikuliert wird. 

 

(2) Die Immatrikulation in ein Parallel- bzw. Dop-

pelstudium kann nur erfolgen, wenn die Studierende 

bzw. der Studierende beabsichtigt, in beiden Studi-

engängen einen Abschluss zu erwerben. Ein Paral-

lel- bzw. Doppelstudium in einem zulassungsfreien 

und einem zulassungsbeschränkten Studiengang ist 

nur möglich, wenn eine Zulassung für den zulas-

sungsbeschränkten Studiengang vorliegt.  

 

(3) Ein Parallel- bzw. Doppelstudium ist zu beantra-

gen. Für die Frist des Antrages gelten die Bestim-

mungen des § 2 Abs. 2 und 3 dieser Ordnung ent-

sprechend; bei einer Antragstellung durch bereits 

immatrikulierte Studierende gelten die Antragsfris-

ten nach § 11 Abs. 2 und 4. Im Falle eines Parallel-

studiums ist dem Antrag eine Erklärung beizufügen, 

an welcher Hochschule die Mitgliedschaftsrechte 

ausgeübt werden sollen. Formale Anforderungen an 

den Antrag werden auf den Internetseiten der Uni-

versität Potsdam veröffentlicht. 

 

(3a) Absätze 2 bis 3 gelten nicht im Falle einer Im-

matrikulation in einen Studiengang, dessen Studien- 

und Prüfungsordnung eine Doppelimmatrikulation 

vorsieht. 

 

(4) Im Falle eines Doppelstudiums ist die Rückmel-

dung bzw. die Beantragung einer Beurlaubung nur 

für beide Studiengänge möglich.  

 

 

§ 9 Immatrikulation bei Kooperationsstudi-

engängen  
 

(1) Studierende eines Studienganges, der von ver-

schiedenen Hochschulen in der Bundesrepublik 

Deutschland gemeinsam durchgeführt wird, werden 

entsprechend der jeweiligen studiengangspezifi-

schen Regelungen nur an einer der kooperierenden 

Hochschulen immatrikuliert. Im Übrigen gelten die 

Vorgaben dieser Ordnung.  

 

(2) Bei internationalen gemeinsamen Studiengängen 

(Joint bzw. Double Degree) regelt die jeweilige fach-

spezifische Studien- und Prüfungsordnung die Dauer 

der jeweiligen Immatrikulation an der Universität 

Potsdam. Die Immatrikulation endet nach Ablauf der 

vorgegebenen Dauer. Im Übrigen gelten die Vorga-

ben dieser Ordnung. 
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§ 10  Mitwirkungspflicht  
 

Die Studierende bzw. der Studierende ist verpflich-

tet, dem Studienbüro/Studierendensekretariat unver-

züglich mitzuteilen: 

1. die Änderung des Namens (durch Anzeige im 

Campusmanagementsystem und Vorlage einer 

Kopie der Urkunde über die Namensänderung) 

und der Postanschrift (durch Eingabe im Cam-

pusmanagementsystem), 

2. die Immatrikulation an einer anderen Hoch-

schule der Bundesrepublik Deutschland, 

3. das Vorliegen von fehlerhaften Daten im Cam-

pusmanagementsystem, die im Rahmen der 

Immatrikulation erfasst wurden,  

4. die Änderung des Krankenversicherungsver-

hältnisses durch eine elektronische Meldung 

der Krankenkasse, 

5. den Verlust des Studierendenausweises 

(PUCK), 

6. wenn sie bzw. er eine Abschlussprüfung end-

gültig bestanden oder eine vorgeschriebene 

Prüfung endgültig nicht bestanden oder nach 

den Bestimmungen, die für ihr bzw. sein Stu-

dium maßgebend sind, den Prüfungsanspruch 

verloren hat. 

Bei Verletzung der Mitwirkungspflicht hat die Stu-

dierende bzw. der Studierende mögliche Folgen zu 

ihren bzw. seinen Lasten zu vertreten. 

 

 

§ 11 Studiengangwechsel bzw. Studienfach-

wechsel und Aufnahme des Masterstudi-

ums bereits immatrikulierter Studieren-

der   

 

(1) Bereits immatrikulierte Studierende, die einen 

Studiengang- bzw. Studienfachwechsel in einen 

grundständigen Studiengang bzw. die Aufnahme ei-

nes Masterstudiums begehren, müssen dieses beim 

Studienbüro/Studierendensekretariat der Universität 

Potsdam beantragen. Näheres zu den formalen An-

forderungen an den Antrag wird auf den Internetsei-

ten der Universität Potsdam veröffentlicht. Der An-

trag nach Satz 1 setzt voraus, dass zum Zeitpunkt der 

Antragstellung ein Immatrikulationsverhältnis be-

steht. Nach Beendigung des Studierendenverhältnis-

ses in Folge einer Exmatrikulation gelten die Rege-

lungen des § 2.  

 

(2) Für einen Studiengangwechsel in einen grund-

ständigen Studiengang ohne Zulassungsbeschrän-

kung bzw. für einen Studienfachwechsel innerhalb 

eines Bachelorstudienganges ohne Zulassungsbe-

schränkung ist der Antrag nach Absatz 1 innerhalb 

der folgenden Fristen zu stellen: 

- zum Wintersemester: 15.06. - 15.09. 

- zum Sommersemester: 15.01. - 15.03. 

Innerhalb der Beantragungsfristen sind die für den 

Studiengang oder das Studienfach bestehenden Zu-

gangsvoraussetzungen nach § 1 nachzuweisen. Nä-

heres zu den formalen Anforderungen an den Nach-

weis der Voraussetzungen wird auf den Internetsei-

ten der Universität Potsdam veröffentlicht.  

 

(3) Abweichend von Absatz 1 bis 2 setzt der Wech-

sel in einen grundständigen zulassungsbeschränkten 

Studiengang bzw. in ein zulassungsbeschränktes 

Studienfach die Zulassung nach den für die Zulas-

sung geltenden Rechtsvorschriften sowie die An-

nahme der Zulassung innerhalb der Fristen nach § 2 

Abs. 2 und die Einhaltung der vorgegebenen Form 

der Annahme voraus.  

 

(4) Für einen Studiengangwechsel in einen anderen 

Masterstudiengang bzw. für die Aufnahme des Stu-

diums im Masterstudiengang ist der Antrag nach Ab-

satz 1 innerhalb der folgenden Fristen zu stellen: 

- zum Wintersemester: 15.06. - 15.10.  

- zum Sommersemester: 15.01. - 15.04. 

Die Vervollständigung fristgemäß eingegangener 

Anträge um erforderliche Unterlagen ist bis zum 

20.10. (Wintersemester) bzw. 20.04. (Sommerse-

mester) möglich. Im Internet wird auf der Homepage 

der Universität eine Übersicht aller möglichen zur 

Vervollständigung des Antrags beizufügenden Un-

terlagen veröffentlicht. Näheres zu den formalen An-

forderungen an die Einreichung der Unterlagen wird 

auf den Internetseiten der Universität Potsdam ver-

öffentlicht. Vor Aufnahme eines nicht lehramtsbezo-

genen Masterstudienganges nach Abschluss eines 

Bachelorstudiums ist zusätzlich zur Antragstellung 

nach Satz 1 ein Zulassungsverfahren nach der Zulas-

sungsordnung für nichtlehramtsbezogene Masterstu-

diengänge (ZulO) durchzuführen. Ein Fachwechsel 

ist im lehramtsbezogenen Masterstudium ausge-

schlossen.  

 

(5) Wird der Wechsel in ein höheres als das erste 

Fachsemester beantragt, ist die von der zuständigen 

Stelle vorgenommene Einstufung in ein Fachsemes-

ter innerhalb der Fristen nach Absätze 2 bzw. 4 nach-

zuweisen; § 1 Abs. 4-6 gilt entsprechend. Bei zulas-

sungsbeschränkten grundständigen Studiengängen 

gilt Absatz 3, bei nicht lehramtsbezogenen Master-

studiengängen Absatz 4 Satz 4. 

 

(6) Die Fristen nach Absatz 2, 4 und 5 sind Aus-

schlussfristen. Zugangsvoraussetzungen müssen be-

reits bis zum Ende der Antragsfristen erfüllt sein, 

Nachweise hierüber können aber noch im Vervoll-

ständigungszeitraum nachgereicht werden.  

 

(7) Mit dem Wechsel wird die Immatrikulation im 

bisherigen Studiengang beendet, es sei denn es han-

delt sich um einen Fall des Doppelstudiums nach § 8 

oder um eine vorläufige Immatrikulation in einen 

Masterstudiengang nach § 1 Abs. 8. 

 

(8) Der Studiengangs- bzw. Studienfachwechsel 

setzt eine Zahlung der Gebühren und Beiträge nach 
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§ 12 voraus. Im Übrigen gelten die sonstigen Best-

immungen der Immatrikulationsordnung entspre-

chend. 

 

 

§ 12  Rückmeldung  
 

(1) Jede bzw. jeder immatrikulierte/beurlaubte Stu-

dierende, die bzw. der beabsichtigt, ihr bzw. sein 

Studium an der Universität Potsdam fortzusetzen, 

hat sich innerhalb der von der Universität festgesetz-

ten Frist für das folgende Semester zurückzumelden. 

Die Rückmeldung erfolgt durch die Einzahlung der 

entsprechenden Gebühren und Beiträge im Sinne des 

§ 1 Abs. 2. Die Gebühren und Beiträge müssen bis 

zum Ablauf der Rückmeldefrist nach Absatz 2 auf 

dem Konto der Universität Potsdam eingegangen 

sein, so dass die Universität Potsdam über die Be-

träge verfügen kann. 

 

(2) Die Rückmeldung ist innerhalb der von der Uni-

versität Potsdam in den Amtlichen Bekanntmachun-

gen bestimmten Fristen (Rückmeldefristen) vorzu-

nehmen.  

 

(3) Eine Rückmeldung nach dem veröffentlichten 

Rückmeldezeitraum gilt als verspätet und erfordert 

die Entrichtung einer Verwaltungsgebühr entspre-

chend der aktuellen Fassung der Gebührenordnung 

der Universität Potsdam. Wird die Rückmeldung in 

diesen Fällen trotz Mahnung und Androhung der Ex-

matrikulation nicht innerhalb einer von der Univer-

sität zu bestimmenden Nachfrist vollzogen, erfolgt 

auf der Grundlage des § 14 Abs. 5 Nr. 3 BbgHG die 

Exmatrikulation von Amts wegen. 

 

(4) Zur Rückmeldung sind erforderlichenfalls fol-

gende Unterlagen bzw. Tatsachen nachzuweisen:  

1. Anträge, die eine Änderung des Studierenden- 

bzw. Studiengangstatus betreffen, 

2. bei Änderung des Krankenversicherungsver-

hältnisses eine elektronische Meldung der 

Krankenversicherung bzw. eine fehlende 

(elektronische) Meldung einer Nichterfüllung 

der Verpflichtungen gegenüber der Kranken-

kasse entsprechend der gesetzlichen Regelun-

gen, 

3. bei Parallelstudium die Studienbescheinigung 

der weiteren Hochschule für das Semester, für 

das die Rückmeldung erfolgen soll, 

4. Nachweis der Verlängerung des Prüfungsan-

spruches bei Überschreitung der in Satzungen 

der Universität Potsdam geregelten maximalen 

Studienzeiten, 

5. Unterlagen zu Umständen, die sich auf die 

Höhe der zu zahlenden Gebühren und Beiträge 

auswirken. 

Ohne diese Nachweise gilt die Rückmeldung als 

nicht vorgenommen. Näheres zu den formalen An-

forderungen die Vorlage der Nachweise wird auf den 

Internetseiten der Universität Potsdam veröffent-

licht. Es gilt § 14 Abs. 5 BbgHG.  

(5) Nach vollzogener Rückmeldung aktualisiert die 

Studierende bzw. der Studierende den Studierenden-

ausweis (PUCK).  

 

 

§ 13  Beurlaubung  
 

(1) Eine Studierende bzw. ein Studierender kann auf 

Antrag aus wichtigem Grund von der Verpflichtung 

zu einem ordnungsgemäßen Studium befristet be-

freit werden (Beurlaubung). Näheres zu den forma-

len Anforderungen an den Antrag wird auf den In-

ternetseiten der Universität Potsdam veröffentlicht. 

Gründe für eine Beurlaubung sind insbesondere:  

 Krankheit, unter der ein ordnungsgemäßes Stu-

dium nicht möglich ist, 

 Dienste gemäß § 12 BbgHZG ab 2. Fachse-

mester, 

 Studium an einer Hochschule im Ausland, 

 studiengangbezogene Praktika außerhalb der 

Hochschule, 

 Abwesenheit vom Studienort auf Befürwor-

tung der für den Studiengang zuständigen Fa-

kultät der Universität Potsdam, 

 Tätigkeit in der akademischen oder studenti-

schen Selbstverwaltung, 

 Umstände, die einen Anspruch auf Mutter-

schutz oder Elternzeit begründen, Krankenbe-

treuung oder Pflege gemäß § 12 BbgHZG. 

Über andere wichtige Gründe wird nach Prüfung des 

Einzelfalls entschieden.  

 

(2) Der Antrag auf Beurlaubung ist gesondert für je-

des Semester innerhalb der Frist zur Rückmeldung 

gemäß § 12 dieser Ordnung zu stellen. In besonders 

begründeten Fällen ist eine Beurlaubung auch außer-

halb der Rückmeldefristen zulässig. Die besonderen 

Gründe für eine Beantragung außerhalb des jeweili-

gen Rückmeldezeitraums sind unter Vorlage von 

entsprechenden Unterlagen nachzuweisen. Bei einer 

krankheitsbedingten Beantragung ist ein aussagefä-

higes, ggf. fachärztliches Gutachten erforderlich. 

Eine Beurlaubung ist in den Fällen ausgeschlossen, 

wenn bereits am Leistungserfassungsprozess im be-

troffenen Semester teilgenommen wurde bzw. mehr 

als 8 Wochen der Vorlesungszeit vergangen sind. 

Eine Rücknahme des Antrags auf Beurlaubung ist 

ausgeschlossen, sobald der Zeitraum für die Bele-

gung von Lehrveranstaltungen nach § 9 BAMA-O 

bzw. BAMALA-O abgelaufen ist.  

 

(3) Die Beurlaubung ist nur für volle Semester mög-

lich. Die wiederholte Beurlaubung ist zulässig, in der 

Regel nur für jeweils höchstens zwei aufeinander 

folgende Semester und während der Dauer des Stu-

diums eines Studienganges nicht über vier Semester 

hinaus. Eine Beurlaubung für das erste Semester ei-

nes Studienganges, in dem eine Immatrikulation an 

der Universität Potsdam erfolgt, ist nicht zulässig, es 

sei denn, es tritt ein unvorhersehbarer Härtefall ein.  
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(4) Eine Beurlaubung über den Zeitraum von maxi-

mal vier Semestern während der Dauer eines Studi-

enganges hinaus ist nur in Ausnahmefällen bei Vor-

liegen besonderer Umstände möglich. Zeiten der In-

anspruchnahme von Schutzfristen nach dem Mutter-

schutzgesetz und Elternzeit (§ 3 Abs. 4 BbgHG) so-

wie Beurlaubungen für die Dauer der Ableistung ei-

ner Dienstpflicht im Sinne des § 12 BbgHZG sind 

auf die Höchstdauer der Beurlaubung nicht anzu-

rechnen.  

 

(5) Während des Semesters der Beurlaubung ruht 

das Recht zum Besuch von Lehrveranstaltungen und 

auf die Teilnahme am Leistungserfassungsprozess 

an der Universität Potsdam. Es besteht aber das 

Recht, eine in der Studienordnung vorgeschriebene 

berufspraktische Tätigkeit zu absolvieren. Vor dem 

Semester der Beurlaubung durch Belegung oder An-

meldung begründete konkrete Prüfungsrechtsver-

hältnisse bestehen während der Beurlaubung fort; 

Fristen zur Erbringung einer Prüfungsleistung wer-

den von der Beurlaubung nicht gehemmt.  

 

(6) Die Beitrags- und Gebührenpflicht wird durch 

die Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitrags-

ordnungen des Studentenwerkes und die Satzung der 

Studierendenschaft nichts anderes vorsehen. Die Ge-

bühr nach § 14 Abs. 2 BbgHG entfällt, soweit 

Gründe nach Absatz 1 Nr. 1, 2 und 7 vorliegen. 

 

(7) Urlaubssemester werden als Hochschulsemester, 

jedoch nicht als Fachsemester gezählt. Satz 1 Halb-

satz 2 gilt nicht, wenn 

- die bzw. der Studierende während seiner Beur-

laubung an der Universität Potsdam an einer 

anderen Hochschule innerhalb und außerhalb 

des Bundesgebietes Leistungen erbracht hat 

und diese im Umfang von mindestens 25 LP 

auf das hiesige Studium anerkannt bzw. ange-

rechnet werden oder 

- die Studien- und Prüfungsordnung Pflichtaus-

landsaufenthalte im Umfang von mindestens 

25 Leistungspunkten je Semester vorsieht. 

 

(8) Eine Beurlaubung während eines Teilzeitstudi-

ums nach § 7 ist ausgeschlossen. 

 

 

§ 14  Exmatrikulation 
 

(1) Mit der Exmatrikulation endet die Mitgliedschaft 

an der Universität Potsdam. 

 

(2) Die Exmatrikulation erfolgt von Amts wegen 

(Absatz 4) oder auf Antrag der bzw. des Studieren-

den (Absatz 3). 

 

(3) Eine Studierende bzw. ein Studierender ist auf 

ihren bzw. seinen Antrag hin jederzeit zu exmatriku-

lieren. Näheres zu den formalen Anforderungen an 

den Antrag wird auf den Internetseiten der Universi-

tät Potsdam veröffentlicht. Parallel zur Antragstel-

lungtrag ist der Studierendenausweis (PUCK) einzu-

reichen. Im Antrag ist der Tag anzugeben, an dem 

die Exmatrikulation wirksam werden soll. Diese 

kann frühestens an dem Tage wirksam werden, an 

dem der Antrag und die die PUCK bei der Universi-

tät Potsdam eingeht. Enthält der Antrag keinen Ex-

matrikulationszeitpunkt, erfolgt die Exmatrikulation 

zum Ende des laufenden Semesters. Eine rückwir-

kende Exmatrikulation ist ausgeschlossen. Wurde 

der Studierendenausweis nicht parallel zum Antrag 

eingereicht, erfolgt die Exmatrikulation erst zum Se-

mesterende, des Semesters für das zuletzt eine Rück-

meldung erfolgt ist.  

 

(4) Eine Studierende bzw. ein Studierender ist zu ex-

matrikulieren, wenn sie bzw. er 

1. die Abschlussprüfung einschließlich einer 

Wiederholungsprüfung zur Notenverbesse-

rung bestanden oder eine vorgeschriebene Prü-

fung endgültig nicht bestanden oder nach den 

Bestimmungen, die für ihr bzw. sein Studium 

maßgebend sind, den Prüfungsanspruch verlo-

ren hat, 

2. den Prüfungsanspruch wegen Überschreitung 

der Prüfungsfrist nach den Bedingungen nach 

§ 7a BAMA-O/BAMALA-O verloren hat, 

3. mit der Ordnungsmaßnahme der Exmatrikula-

tion belegt worden ist, 

4. die zu entrichtenden Gebühren nach § 5 Abs. 4 

oder § 14 Abs. 2 BbgHG oder Beiträge nach 

§ 16 Abs. 4 oder § 81 Abs. 1 Nr. 3 BbgHG 

trotz Mahnung und Androhung der Exmatriku-

lation nicht gezahlt hat, 

5. die Erfüllung der gegenüber der gesetzlichen 

Krankenkasse auferlegten Pflichten nicht 

nachweist; ausgenommen hiervon sind Studie-

rende, die das 30. Lebensjahr vollendet haben, 

6. das Studium in keinem Studiengang fortführen 

darf oder 

7. die nach § 5 Abs. 4 BbgHG ggf. zu entrichten-

den Studiengebühren für ein Studium (weiter-

bildende Masterstudiengänge) trotz Mahnung 

und Androhung der Exmatrikulation nicht ge-

zahlt hat. 

Die Exmatrikulation erfolgt in den Fällen des end-

gültigen Nichtbestehens zum Zeitpunkt der Be-

standskraft der Feststellung des Nichtbestehens, im 

Übrigen zum Ende des jeweiligen Semesters. 

 

(5) Ein bei der Exmatrikulation bestehender An-

spruch auf das Ablegen von Prüfungen bzw. eine be-

gründete Pflicht zum Ablegen von Prüfungen bleibt 

an der Universität Potsdam erhalten, sofern die je-

weiligen Voraussetzungen für die Erbringung von 

Studien- und Prüfungsleistungen nach den einschlä-

gigen Prüfungsbestimmungen erfüllt wurden und der 

Prüfungsanspruch nicht erloschen ist.  

 

(6) Über die Exmatrikulation wird ein Bescheid aus-

gestellt.  
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 Sonderfälle der Immatrikulation 

 

§ 15  Promotion  
 

(1) Absolventinnen bzw. Absolventen von Hoch-

schulen und gleichgestellten Einrichtungen können 

bei Erfüllung der jeweiligen gesetzlichen bzw. sat-

zungsrechtlichen Zugangsvoraussetzungen als Pro-

motionsstudierende immatrikuliert werden. 

 

(2) Zur Beantragung der Immatrikulation gelten fol-

gende Fristen: 

- zum Wintersemester: 15.08. - 15.01.  

- zum Sommersemester: 15.02. - 15.06. 

Die genannten Fristen sind Ausschlussfristen. 

 

(3) Bei der Immatrikulation sind folgende Unterla-

gen vorzuweisen: 

1. Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung, 

2. Dokumente über den Studienabschluss (Zeug-

nis und Abschlussurkunde), 

3. Anzeige der Promotionsabsicht, bestätigt 

durch den Promotionsausschuss, 

4. Nachweis des/der Exmatrikulationsbe-

scheid(e)s der zuletzt besuchten deutschen 

Hochschule(n) mit Angabe des Studienganges 

bzw. der Studienfächer und der Hochschulse-

mester, 

5. ein biometrisches Passfoto, 

6. ein Beleg eines amtlichen Identitätsnachwei-

ses, 

7. ein vollständiger tabellarischer Lebenslauf ab 

dem 16. Lebensjahr.  

Näheres zu den formalen Anforderungen an den An-

trag auf Immatrikulation zum Zwecke der Promotion 

wird auf den Internetseiten der Universität Potsdam 

veröffentlicht. 

 

(4) Die Immatrikulation ist unbeschadet der weiteren 

in dieser Ordnung genannten Gründe mit dem Ab-

schluss des Promotionsvorhabens oder der Beendi-

gung der Betreuung an der Universität Potsdam, spä-

testens jedoch nach zwölf Studiensemestern zu be-

enden. Auf Antrag an das Studienbüro/Studieren-

densekretariat kann in Ausnahmefällen eine Verlän-

gerung der Immatrikulation über die Dauer von 

zwölf Semestern hinaus gewährt werden. Der Antrag 

ist im Rückmeldezeitraum zu stellen. Näheres zu den 

formalen Anforderungen an den Antrag wird auf den 

Internetseiten der Universität Potsdam veröffent-

licht. Dem Antrag ist eine Stellungnahme der Be-

treuerin bzw. des Betreuers der Arbeit beizufügen, in 

der neben den Gründen für die lange Bearbeitungs-

dauer auch der voraussichtliche Zeitpunkt der Been-

digung des Promotionsverfahrens darzustellen ist. 

 

(5) Für Promotionsstudierende gelten die Festlegun-

gen dieser Ordnung entsprechend.  

 

(6) Dieser Paragraf gilt nicht für Studierende in ei-

nem strukturierten Promotionsprogramm (Ph.D.-

Programm). Hier gelten die Regelungen des Ab-

schnittes A. Auch diese werden als Promotionsstu-

dierende eingeschrieben.  

 

 

§ 16  Nebenhörerschaft 
 

(1) Eingeschriebene Studierende anderer Hochschu-

len können auf Antrag als Nebenhörerin bzw. Ne-

benhörer mit der Berechtigung zum Besuch von 

Lehrveranstaltungen in den Fächern, in denen eine 

Immatrikulation vorliegt, zugelassen werden. Ent-

sprechende Anträge sind bis zum 30.10. (für das 

Wintersemester) bzw. 30.04. (für das Sommerse-

mester) an das Studienbüro/Studierendensekretariat 

zu richten. Näheres zu den formalen Anforderungen 

an den Antrag wird auf den Internetseiten der Uni-

versität Potsdam veröffentlicht. Nebenhörerinnen 

bzw. Nebenhörer sind nicht Mitglieder der Universi-

tät Potsdam.  

Die genannten Fristen sind Ausschlussfristen. 

 

(2) Die lehrende Person muss der Teilnahme zustim-

men. Die Teilnahmegenehmigung kann durch die 

Lehrende bzw. den Lehrenden versagt werden, wenn 

- eine Beeinträchtigung des ordnungsgemäßen 

Studiums der immatrikulierten Studierenden 

durch den Besuch der jeweiligen Lehrveran-

staltung entsteht,  

- bei Lehrveranstaltungen mit beschränkter Ka-

pazität nach Maßgabe der Kapazität Haupt- 

und Nebenhörerinnen bzw. -hörer der Univer-

sität Potsdam vom Studium ausgeschlossen 

werden oder  

- wenn die nach der Studienordnung erforderli-

che Qualifikation für diese Lehrveranstaltung 

nicht nachgewiesen wird.  

 

(3) Nebenhörerinnen bzw. Nebenhörer können ein-

zelne Leistungsnachweise in Lehrveranstaltungen 

gemäß Absatz 1 erwerben und an Prüfungen in dem 

von ihnen studierten Fachgebiet mit Zustimmung der 

Prüferin bzw. des Prüfers und nach Maßgabe der je-

weiligen Ordnung teilnehmen. Ein Rechtsanspruch 

auf Ablegung von Prüfungen besteht nicht. Im Rah-

men der Nebenhörerschaft können insgesamt maxi-

mal 18 Leistungspunkte pro Semester erworben wer-

den.  

 

(4) Wird dem Antrag auf Nebenhörerschaft entspro-

chen, erhält die Antragstellerin bzw. der Antragstel-

ler einen jeweils für ein Semester gültigen Nachweis 

über die Nebenhörerschaft. 

 

(5) Die Zulassung als Nebenhörerin bzw. Nebenhö-

rer ist in jedem Semester erneut zu beantragen. Mit 

dem Antrag auf Zulassung als Nebenhörerin bzw. 

Nebenhörer ist eine aktuelle Studienbescheinigung 

der Hochschule, an der die Antragstellerin bzw. der 

Antragsteller als Haupthörerin bzw. Haupthörer ein-

geschrieben ist, die Zugangsberechtigung, ggf. der 

Nachweis besonderer Zugangsvoraussetzungen nach 
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§ 9 Abs. 4 und 5 BbgHG und die Zustimmung der 

lehrenden Person vorzuweisen. Näheres zu den for-

malen Anforderungen an die Nachweise wird auf 

den Internetseiten der Universität Potsdam veröf-

fentlicht. 

 

(6) Von Nebenhörerinnen bzw. Nebenhörern werden 

ausgewählte persönliche Daten nach § 14 Abs. 8 

BbgHG erhoben. 

 

 

§ 17  Gasthörerschaft 
 

(1) Antragstellende können für Lehrveranstaltungen 

im Umfang von maximal 8 SWS als Gasthörerin 

bzw. Gasthörer angenommen werden, wenn sie an 

keiner Hochschule immatrikuliert sind. Sie müssen 

nicht die Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 9 

BbgHG nachweisen. Gasthörerinnen bzw. Gasthörer 

sind nicht Mitglieder der Universität Potsdam.  

 

(2) Für die Annahme als Gasthörerin bzw. Gasthörer 

ist eine Gebühr nach den Bestimmungen der Gebüh-

renordnung der Universität Potsdam in der jeweils 

gültigen Fassung zu zahlen.  

 

(3) Die lehrende Person muss der Teilnahme zustim-

men. Die Teilnahmegenehmigung kann durch die 

Lehrende bzw. den Lehrenden versagt werden, wenn 

eine Beeinträchtigung des ordnungsgemäßen Studi-

ums der immatrikulierten Studentinnen und Studen-

ten durch den Besuch der jeweiligen Lehrveranstal-

tung entsteht oder bei Lehrveranstaltungen mit be-

schränkter Kapazität nach Maßgabe der Kapazität 

Haupt- und Nebenhörerinnen bzw. -hörer der Uni-

versität Potsdam vom Studium ausgeschlossen wer-

den.  

 

(4) Gasthörerinnen bzw. Gasthörer sind nicht be-

rechtigt, Prüfungen abzulegen. Sie können eine Be-

scheinigung über die Teilnahme an Lehrveranstal-

tungen mit dem Hinweis, dass diese im Rahmen der 

Gasthörerschaft erworben wurde, erhalten. Für Gast-

hörerinnen bzw. Gasthörer am Sprachenzentrum der 

Universität ist die Teilnahme an UNIcert-Prüfungen 

möglich, wenn die Voraussetzungen laut Prüfungs-

ordnung gegeben sind.  

 

(5) Der Antrag auf Gasthörerschaft ist im Studien-

büro/Studierendensekretariat zu stellen. Entspre-

chende Anträge sind bis zum 30.10. (für das Winter-

semester) bzw. 30.04. (für das Sommersemester) an 

das Studienbüro/Studierendensekretariat zu richten. 

Dem Antrag ist der Nachweis über die Zahlung der 

Gebühr für die Gasthörerschaft und die Zustimmung 

der lehrenden Person beizufügen. Näheres zu den 

formalen Anforderungen an den Antrag wird auf den 

Internetseiten der Universität Potsdam veröffent-

licht. 

Die genannten Fristen sind Ausschlussfristen. 

 

 

(6) Wird dem Antrag auf Gasthörerschaft entspro-

chen, erhält die Antragstellerin bzw. der Antragstel-

ler einen jeweils für ein Semester gültigen Nachweis 

über die Gasthörerschaft.  

 

(7) Die Gasthörerschaft ist für jedes Semester neu zu 

beantragen.  

 

(8) Die Teilnahme an Veranstaltungen als Gasthöre-

rin bzw. Gasthörer ist auf ein Studium nicht anre-

chenbar. 

 

(9) § 16 Abs. 6 gilt entsprechend.   

 

 

§ 18  Programm- und Austauschstudierende 
 

(1) Studierende oder Promotionsstudierende an 

Hochschulen außerhalb des Bundesgebietes, die auf-

grund einer Hochschulpartnerschaft oder aufgrund 

gesonderter Vereinbarung an der Universität für ei-

nen begrenzten Zeitraum ein Studium aufnehmen 

wollen, um Leistungen zum Zwecke der Anerken-

nung an der Heimatuniversität zu erbringen und 

ohne an der Universität Potsdam einen Abschluss 

anzustreben, werden abweichend von § 1 Abs. 1 

nicht in einen Studiengang und nicht mit Ziel des Er-

werbs eines akademischen Grades immatrikuliert. 

Die Immatrikulation ist in der Regel auf zwei Semes-

ter, in besonderen Fällen nicht länger als auf vier Se-

mester, zu befristen. Die Dauer der Befristung ergibt 

sich aus der zugrundeliegenden Hochschulpartner-

schaftsvereinbarung oder einer individuellen Ver-

einbarung. 

 

(2) Anträge auf Immatrikulation sind elektronisch 

über ein hierfür zur Verfügung gestelltes Portal zu 

stellen. 

 

(3) Als Fristen zur Beantragung der Immatrikulation 

gelten 

- zum Wintersemester: 01.07. - 30.11.  

- zum Sommersemester: 01.02. - 31.05.  

Die genannten Fristen sind Ausschlussfristen. 

 

(4) Mit dem Antrag auf Immatrikulation sind einzu-

reichen bzw. vorzuzuweisen: 

1. der Nachweis über die Immatrikulation an ei-

ner ausländischen Hochschule (Heimatuniver-

sität) sowie ggf. Nachweise über ein Promoti-

onsverfahren, sofern es sich um Promotions-

studierende handelt, 

2. ein biometrisches Passfoto und 

3. ein Beleg eines amtlichen Identitätsnachwei-

ses. 

 

(4a) Voraussetzung für die Immatrikulation ist eine 

elektronische Meldung der gesetzlichen Kranken-

kasse über den Versicherungsstatus für das Antrags-

semester entsprechend der gesetzlichen Regelung 
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(5) Bei der Immatrikulation sind die Gebühren nach 

§ 5 Abs. 4 Satz 1 BbgHG und § 14 Abs. 2 BbgHG 

(soweit hier nicht die Ausnahme nach § 14 Abs. 2 

Satz 5 BbgHG gilt), Beiträge nach § 16 Abs. 4 

BbgHG und § 81 Abs. 1 Nr. 3 BbgHG zu entrichten.  

 

(6) Darüber hinaus gelten die §§ 3, 4, 5, 6, 10 und 12 

dieser Ordnung entsprechend.  

 

 

§ 19 Juniorstudierende 

 

Gemäß § 9 Abs. 7 BbgHG können Schülerinnen 

bzw. Schüler, die nach einer einvernehmlichen Be-

urteilung von Schule und Hochschule besondere Be-

gabungen aufweisen, außerhalb des Immatrikulati-

onsverfahrens als Juniorstudierende eingeschrieben 

werden. Das Nähere wird in der Ordnung für das Ju-

niorstudium an der Universität Potsdam geregelt. 

 

 

C. Schlussregelungen  

 

§ 20  Zuständigkeiten 
 

Soweit nichts anderes bestimmt wurde, ist für Ent-

scheidungen nach dieser Ordnung das Studien-

büro/Studierendensekretariat zuständig.  

 

 

§ 21  Übergangsbestimmungen 
 

(1) Die Immatrikulationsordnung der Universität 

Potsdam vom 22. September 2010 (AmBek. UP Nr. 

24/2010 S. 770), tritt mit In-Kraft-Treten dieser Ord-

nung außer Kraft.  

 

(2) Soweit in anderen Ordnungen der Universität auf 

die Regelung der Immatrikulationsordnung der Uni-

versität Potsdam vom 22. September 2010 Bezug ge-

nommen wird, treten an deren Stelle die entspre-

chenden Regelungen dieser Ordnung.  

 

 

§ 22  In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-

chung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 

Universität Potsdam in Kraft. 
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Anhang: Generaleinwilligung minderjährige Bewerberinnen und Bewerber sowie minderjährige Studie-

rende unter 16 Jahren (Muster) 
 

Generaleinwilligung 

 

für minderjährige Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

 

und minderjährige Studierende 

 

Hiermit willige ich als alleinige gesetzliche Vertreterin bzw. alleiniger gesetzlicher Vertreter bzw. willigen wir als 

gemeinschaftliche gesetzliche Vertreterinnen bzw. Vertreter 

 

Name (gesetzliche Vertreterin bzw. gesetzlicher Vertreter) ................................................................................... , 

 

Anschrift.................................................................................................................... ............................... 

 

Name (gesetzliche Vertreterin bzw. gesetzlicher Vertreter) .............................................................................. ....., 

 

Anschrift.................................................................................................................. ................................. 

 

darin ein, dass unser Kind 

 

Name …..........................................................................., Geburtsdatum.............................................. 

 

Anschrift.................................................................................................................... ............................... 

 

zwecks Bewerbung um einen Studienplatz und zwecks Aufnahme des Studiums an der Universität Potsdam, Am 

Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, zum Winter-/Sommersemester 20…..……. alle damit verbundenen Willenser-

klärungen, Rechtsgeschäfte, rechtsgeschäftsähnlichen Handlungen sowie Verfahrenshandlungen, die im Zusam-

menhang mit einem ordnungsgemäßen Verlauf des Studiums und der Mitgliedschaft in der Universität stehen (z.B. 

Bewerbung, Immatrikulation, Rückmeldung, Zahlung der erforderlichen Gebühren und Beiträge, Lehrveranstal-

tungsbelegung, Prüfungsan- und -abmeldung, Studiengangwechsel, Ausübung des Wahlrechts, Nutzung der Uni-

versitätsbibliothek, Nutzung des Internets, Entgegennahme der Potsdamer Universitätschipkarte, Teilnahme an 

Lehrveranstaltungen, Prüfungen, Präsenzveranstaltungen, Praktika und Exkursionen, Einsichtnahme in Prüfungs-

unterlagen etc.), vornimmt und genehmige/n ggf. alle diesbezüglich bereits vorgenommenen Willenserklärungen, 

Rechtsgeschäfte, rechtsgeschäftsähnliche Handlungen sowie Verfahrenshandlungen. 

 

Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass die Universität Potsdam keine Aufsichtspflicht für minderjährige 

Studierende übernimmt. 

 

Die Kopie/n meines/unserer Personalausweise/s (gesetzliche Vertreterin bzw. gesetzlicher Vertreter) liegt/liegen 

dieser Generaleinwilligung bei. 

 

O Ich versichere, dass ich alleinige gesetzliche Vertreterin bzw. alleiniger gesetzlicher Vertreter bin. 

 

O Wir versichern, dass wir gemeinschaftlich gesetzliche Vertreterinnen bzw. Vertreter sind. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift gesetzliche Vertreterin bzw. gesetzlicher Vertreter 

 

 

_____________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift gesetzliche Vertreterin bzw. gesetzlicher Vertreter 

 

 

_____________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift der Studienbewerberin bzw. des Studienbewerbers 


